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Kanzlei im „Schwanen“ ist unzulässig
Heidelberger Landgericht gibt Stadt Recht – Grundbucheintrag muss eingehalten werden – Nur Gastronomie und Beherbergung erlaubt

Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Die Aus-
einandersetzungerinnerteandenStreitum
die Pflicht zum Betrieb eines Restaurants
auf dem Heidelberger Kohlhof. Auch hier
spielte ein Grundbucheintrag eine Rolle.
Doch nun ist der Schwanen-Streit zu En-
de – zumindest vorläufig. Das Heidelber-
ger Landgericht hat eine Nutzung des Ho-
tel-Restaurant-Gebäudes „Schwanen“ im
Neckargemünder Ortsteil Kleingemünd als
Anwaltskanzlei untersagt. Damit hat die
StadtRechtbekommen.Siewolltemiteiner
Unterlassungsklage erreichen, dass der
Anwalt Thomas Ax an dieser Stelle keine
Kanzlei mehr betreiben darf – auch wenn
es dort inzwischen wieder ein Restaurant
gibt. Der Grundstückseigentümer wurde
nun verurteilt, eine Nutzung als Kanzlei zu
unterlassen. Bei Zuwiderhandeln wird ein
Ordnungsgeld von bis zu 25 000 Euro oder
ersatzweise eine Ordnungshaft von bis zu
sechs Monaten fällig, wie Richter Tobias
Quantz ausführte.

Um was ging es im Schwanen-Streit?
Die Stadt Neckargemünd pochte mit der
Unterlassungsklage und einem einstimmi-
gen Beschluss des Gemeinderats auf einen
Grundbucheintrag. Laut diesem ist es zu
unterlassen, „das Grundstück auf andere
Weise zu nutzen als durch den Betrieb eines
Gaststätten- und Beherbergungsgewer-
bes“. In dem Verfahren war es seit dem Be-
ginn im Jahr 2020 – damals war eine Gü-
teverhandlung gescheitert – zu mehreren

Verzögerungen gekommen. Die dritte Ver-
handlung Anfang des Monats führte nun
auch der dritte Richter, die Akte war auf
dem Postweg verloren gegangen und es
wurde nach einem ersten Gutachten eine
zweite Expertise erstellt, die nun vorge-
stellt wurde – aber auch schon drei Jahre
alt war. Inzwischen hat mit Jan Peter Sei-
del ein neuer Bürgermeister die Nachfolge
von Frank Volk angetreten und es wurde
ein neuer Gemeinderat gewählt.

Unstreitig war die im Jahr 1986 ins
Grundbuch eingetragene „Dienstbarkeit“.
Demnach sei die Nutzung als Kanzlei nicht
zulässig.EigentümerThomasAxhatteaber
erklärt,dassdievorgeseheneNutzungnicht
mehr wirtschaftlich möglich sei. Er hatte
argumentiert, dass alle Versuche, wieder

Gastronomie und Beherbergung durch
einen Umbau und eine Erweiterung des
„Schwanen“ zu erreichen, vom Gemein-
derat abgelehnt worden seien. Ax hatte sei-
nerseits per Widerklage beantragt, den
Grundbucheintrag ganz zu löschen. Ein
erstes Gutachten hatte nicht genügend
Aussagen zur Frage getroffen, ob sich das
Grundstück wirtschaftlich für den Betrieb
eines Gaststätten- und Beherbergungsbe-
triebs eignet. Deshalb wurde eine zweite
Expertise beauftragt. Roland Schwecke,
Sachverständiger für Wirtschaftlichkeits-
berechnungen von Hotel- und Gaststät-
tenbetrieben aus Berlin, machte deutlich,
dass der „Schwanen“ in einer Region mit
hoher Wirtschaftskraft liege. Hier seien
vergleichsweise hohe Zimmerpreise und
eine hohe Auslastung möglich. Seit der Er-
stellung seines Gutachtens sei das Umfeld
für Hotels zwar schwieriger geworden, der
Standort sei aber „ausreichend attraktiv“.
Schwecke hatte 2022 einen jährlichen
Überschuss von rund 161 000 Euro kal-
kuliert. „Das ist akzeptabel für eine In-
vestition, aber nicht lukrativ“, meinte er.

Das aktuelle Urteil kam nicht überra-
schend. Bereits in der zurückliegenden
Verhandlung hatte Richter Tobias Quantz
deutlich gemacht, dass die Schwelle für das
Nicht-Erfüllen des Grundbucheintrags
hoch sei. Dieser dürfe zwar nicht dazu füh-
ren, dass das Grundstück gar nicht mehr
nutzbar sei. Aber eine „sinnvolle Nut-

zung“ sei ausreichend. Diese müsse nicht
sonderlich profitabel sein.

In der Begründung seines Urteils er-
klärte Richter Quantz, dass der Grund-
bucheintrag – korrekt: die beschränkte
persönliche Dienstbarkeit – „erst einmal
hinzunehmen“ sei: „Was im Grundbuch
steht, gilt.“ Diese sei auch nicht so einfach
wegzubekommen oder gar zu löschen.
Grundsätzlich sei eine solche Regelung zu-
lässig. Nur wenn die Dienstbarkeit nicht
erfüllbar sei, könne sie in Frage gestellt
werden. Quantz nannte abermals das Bei-
spiel der Verpflichtung zum Betrieb eines
Bootsverleihs an einem ausgetrockneten
See. „Dies wäre eine entsprechende Kon-
stellation, die wir hier aber nicht haben“,
betonte Quantz. Das Grundstück sei ex-
poniert am Neckar gelegen und eigne sich
für den Betrieb eines Gaststätten- und Be-
herbergungsgewerbes. Dies habe auch der
Sachverständige verdeutlicht. Quantz
nannte als Beispiel „attraktive Merkmale“
wie den Biergarten unter Kastanien. Und
er betonte, dass der aktuelle Betrieb eines
Restaurants ja genau beweise, dass es mög-
lich sei.

Das Gericht wies zudem die Wider-
klage von Ax ab, der eine komplette Lö-
schung des Grundbucheintrags gefordert
hatte. Der Beklagte muss zudem die Kos-
ten des Verfahrens tragen. Es handelt sich
um ein erstinstanzliches Urteil, gegen das
Berufung eingelegt werden kann.

Seit etwa einem Jahr ist im „Schwanen“ wie-
der ein Restaurant beheimatet. Foto: Alex

Wird Kreisel
umgestaltet?

Verkehrsbehörde prüft nach
spektakulärem Unfall

Dossenheim. (cm) Muss die bei einem Un-
fall am Wochenende beschädigte Lore auf
dem Kreisel am Ortseingang von Schries-
heim kommend abgebaut werden? Be-
kanntlich war es hier in der Nacht auf
Sonntag gegen 3 Uhr zu einem spekta-
kulären Unfall gekommen, bei dem ein
Audi mit voller Wucht gegen die auf der
Mittelinsel des Kreisels aufgestellte Lore
prallte. Diese stürzte um und wurde be-
schädigt. Der Wagen kam mit der Vor-
derachse auf dem Kunstobjekt zum Ste-
hen. Der 26-jährige alkoholisierte Fah-
rer blieb glücklicherweise unverletzt. Die
Verkehrsbehörde prüft nun, ob die „Krei-
sel-Kunst“ bleiben darf.

Bekanntlich hatte es vor einigen Jah-
ren eine Diskussion um Kunstwerke auf
Kreisverkehren gegeben. „Der Kreisver-
kehrsplatz liegt innerhalb der geschlos-
senen Ortslage in Ortsrandlage“, erklärt
Silke Hartmann als Sprecherin der Ver-
kehrsbehörde im Landratsamt des Rhein-
Neckar-Kreises. „Nach dem seinerzeiti-
gen Erlass des Landes Baden-Württem-

berg zur Kunst auf Kreisverkehrsplätzen
war die Entfernung der Lore nicht er-
forderlich.“ Vielmehr konnte die Ver-
kehrssicherheit auch durch alternative
Maßnahmen wie die Anordnung zusätz-
licher Schilder und durch bauliche Ein-
griffe wie das Aufrauen der Kreismit-
telinsel sichergestellt werden, berichtet
Hartmann und kündigt an: „Unser Amt
für Straßen- und Radwegebau wird aber
den Unfall zum Anlass nehmen, mit der
Gemeinde Dossenheim nochmals über die
Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes ins
Gespräch zu kommen.“

Gemeindesprecherin Mareike de Raaf
berichtet, dass noch Abstimmungen lau-
fen: „Es ist aber geplant, die Lore zu re-
parieren und wieder aufzustellen.“ Laut
Polizeisprecherin Sabine Abeln handele
es sich nicht um einen Unfallschwer-
punkt. In den vergangenen drei Jahren sei
es dort zu sieben Verkehrsunfällen ge-
kommen. Die Lore traf es nun erstmals.
„Es ist hier festzustellen, dass die Un-
fallursache in der Regel auf individuelle
Fahrfehler unter anderem durch nicht
angepasste Geschwindigkeit oder wie im
vorliegenden Fall auf die Fahruntüch-
tigkeit zurückzuführen ist“, so Abeln.

Das Auto prallte gegen die Lore, die um-
stürzte und beschädigt wurde. Foto: Feuerwehr

Kein Verein gegen Haustierdiebstahl mehr
Zweck ist entfallen – Verdacht in den 1980er Jahren: Tiere werden zu Forschungszwecken verkauft

Gaiberg. (agdo) In den 1980er Jahren gab
es in Deutschland verschiedene Debatten
über Tierversuche und – verbunden da-
mit – über die Herkunft der Tiere. Auch
in der Region rund um Heidelberg nah-
men damals Berichte über verschwun-
dene Haustiere zu – vorwiegend waren es
Katzen. Es habe damals den Verdacht ge-
geben, dass die gestohlenen Tiere zu For-
schungszwecken an die Universität Hei-
delberg weiter verkauft werden – ohne
dass die Universität von der Herkunft der
Tiere und dem möglichen Diebstahl wuss-
te, erzählte Oswald Uray von der „Bür-
gerinitiative gegen Haustierdiebstahl
Heidelberg und Umgebung“. Die Initia-
tive hatte sich im Jahr 1982 als Verein ge-
gründet, um zu sensibilisieren und hatte
damals zum Schutz der Tiere und zur Auf-
klärung der Diebstähle beigetragen.

Nun, über 40 Jahre später, stand die
Auflösung des Vereins auf der Tages-
ordnung der jüngsten Mitgliederver-
sammlung. Denn zum einen fehlt dem
Verein der Nachwuchs und die Mitglie-
der können die Ämter aus Altersgründen
nicht mehr ausüben. Und zum anderen
sind die heutigen Haustiere „gechipt“ –
die Herkunft kann also nachverfolgt wer-
den – und es gelten strengere Vorschrif-
ten für Tierversuche.

Damals seien viele freilaufende Haus-
katzen in der Region um Heidelberg ver-

schwunden, erzählte Ursula Müller, die
Erste Vorsitzende des Vereins. Es sei of-
fensichtlich gewesen, dass etwas nicht
stimmte – und so habe man damals die In-
itiative ins Leben gerufen. In der Tat
stellte sich laut Ursula Müller und Os-
wald Uray in dieser Zeit heraus, dass je-
ne von Betrügern gestohlenen Tiere an die
Universität Heidelberg zu Forschungs-
zwecken verkauft wurden – ohne dass
diese von der Herkunft wusste. Die In-
itiative wurde aktiv, bot in Zusammen-
arbeit mit Tierärzten die Tätowierung der
Tiere im Ohr mit einem Code an, sodass
diese identifiziert werden können. An-
fang der 80er Jahre gab es die Chips noch
nicht. Zusammengearbeitet wurde auch
mit dem Tierschutzregister „Tasso“. Im

Jahr 1994 hatte der Verein 62 Mitglieder.
Später setzte dieser sich dafür ein, dass
mehr Haustiere „gechipt“ werden.

„Wir haben uns damals natürlich auch
an die Universität Heidelberg gewendet
und diese war schnell bereit mitzuhel-
fen“, erzählte Oswald Uray weiterhin.
Wenn die Uni Tiere bekam, wurde die Bür-
gerinitiative angerufen. Die Mitglieder
prüften dann, ob die Tiere tätowiert wa-
ren. Und tatsächlich waren welche dar-
unter. Heute sind die meisten Katzen „ge-
chipt“ und deutschlandweit haben viele
Kommunen eine Kennzeichnungspflicht
für Freigänger-Katzen. Auch dank der
Maßnahmen der Bürgerinitiative und
strengerer Vorschriften gingen die Fälle
von Haustierdiebstahl im Laufe der Zeit
zurück. In der Folge nahm sich der Verein
streunender oder damals nicht vermit-
telbarer Katzen an und kaufte ein Grund-
stück mit Unterschlupf für diese in Gai-
berg. Die ehrenamtlichen Helfer waren je-
den Tag dort und versorgten die Tiere.

Ingrid und Martin Müller indes wa-
ren in dem Verein organisatorisch tätig,
kümmerten sich um Verwaltung und Or-
ganisatorisches. Da die Bestimmungen in
den Tierschutzvereinen heute anders sind
und auch schwer vermittelbare Tiere auf-
genommen werden, wurde das Grund-
stück nun verkauft. Und der Verein wur-
de jetzt aufgelöst.

Ursula Müller (l.) sowie Ingrid und Martin
Müller führten den Verein zuletzt. Foto: A. Dorn

„Blume“ wird
abgebaut

Skulptur seit Attacke umzäunt

Neckargemünd. (cm) Ja, im Menzerpark
blüht es noch. Dies ist aber nicht etwa dem
Klimawandel zu „verdanken“, sondern
dem Kunstwerk „Blume“ von Otmar Alt.
Die farbenfrohe Skulptur des interna-
tional bekannten Künstlers war im Au-
gust vor der historischen Villa aufgestellt
worden. Das bunte Kunstwerk sollte auf
dieinzwischenbeendetegroßeOtmar-Alt-
Ausstellung mit über 100 Grafiken und
Skulpturen in der Villa Menzer hinwei-
sen, wie Claus Petschmann, Zweiter Vor-
sitzender des Vereins „Villa Menzer“ und
zugleich Kurator der Ausstellung, erklär-
te. Wer die Skulptur sehen will, muss sich
nun aber sputen: Am Mittwochvormittag
wird sie abgebaut und kehrt nach Tü-
bingen zurück, wo die Otmar-Alt-Werke
von einer Galerie verwaltet werden.

Der Blick auf die Skulptur ist jedoch
nicht ungetrübt: Schon seit Ende August
wird sie von einem Bauzaun umgeben.
Nur wenige Tage nach dem Ende der Aus-
stellung gab es nämlich eine Attacke auf
das Werk. Unbekannte versuchten, die
3,50 Meter hohe Skulptur aus ihrer Ver-
ankerung zu reißen beziehungsweise um-
zuwerfen. Laut Petschmann wurden Ju-
gendliche beobachtet, die dabei jedoch
gestört worden seien. In der Nacht soll die
Polizei einige Stunden zuvor Jugendli-

che im Menzerpark wegen Lärmbelästi-
gung kontrolliert haben. „Die Vermu-
tung liegt nahe, dass diese sich ihrem Är-
ger Luft gemacht haben“, so Pet-
schmann. Ein Schaden sei zum Glück
nicht entstanden. Zur Sicherheit wurde
der Bauzaun errichtet.

Polizeisprecher Philipp Kiefner be-
stätigt, dass ein Mitarbeiter des städti-
schen Bauhofs am 29. August um kurz
nach 5 Uhr eine Gruppe von fünf Ju-
gendlichen aus dem Menzerpark davon-
rennen sah. „Als er nach dem Rechten sah,
bemerkteer,dasseinKunstobjekt imPark
nicht mehr ordnungsgemäß verankert
war“, so Kiefner. Bei den Ermittlungen
konnte nicht zweifelsfrei verifiziert wer-
den, dass die Attacke vorsätzlich erfolg-
te. „Unklar bleibt, ob die Verantwort-
lichkeit bei den fünf beobachteten Ju-
gendlichen liegt“, so Kiefner. Deren
Identität sei nicht bekannt.

Die Ausstellung sei jedenfalls ein Er-
folg gewesen, berichtet Petschmann.
Rund 1000 Besucher – die Hälfte nicht aus
Neckargemünd – kamen, darunter sie-
ben Schulklassen. Es gab 20 Führungen.

Seit Ende August wird das Kunstwerk von
einem Bauzaun umgeben. Foto: Alex

Ausgebüxtes Rind wollte zu den Schafen
Das Masttier entkam dem Schlachter nur knapp – Seit Mitte August lebte es im Wald – Nun soll es eingefangen werden

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch. Als Alfons
Gimber am Sonntagmorgen mit seinem
Sohn Florian zu seiner Schafherde bei
Mückenloch kam, traute er seinen Augen
nicht. „Da stand ein Rind und wollte zu
den Schafen“, erzählt der 65-jährige
Schäfer. „So etwas habe ich noch nicht
erlebt.“ Dem Lobenfelder war sofort klar,
dass das Tier ausgebüxt sein muss. Nach
Anrufen bei der Polizei und Rinderhal-
tern in der Region war klar, dass das Tier
aus Schönbrunn stammt. Wie berichtet
war es in den vergangenen Wochen al-
leine im Wald unterwegs. „Nun suchte es
Anschluss bei den Schafen“, meint Gim-
ber. In den kommenden Tagen soll ver-
sucht werden, das Rind einzufangen.

Die Schäfer reagierten prompt und
zogen einen Zaun um das Rind. „Das hat
ihm aber nicht gefallen, denn es wollte ja
zu den Schafen“, berichtet Alfons Gim-
ber. Das Rind durchbrach den Zaun und
gelangte so zu der rund 200-köpfigen
Herde. Entgegen der Erwartungen ver-
hielt es sich dort völlig ruhig. „Es hat die
Schafe beschnuppert und fühlt sich wohl
– es passt sich sogar der Herde an“, er-
zählt Gimber. „Und auch die Schafe stört
es nicht.“ Der erfahrene Schäfer hatte
schon Ziegen und Rehe in seiner Herde,
ein Rind aber noch nicht.

Das Rind sorgt auch bei Spaziergän-
gern für Erstaunen. „Ich dachte erst: Ist
das ein Pferd?“, erzählt zum Beispiel
Heinz Kilian und fügt augenzwinkernd
an: „Es dient als Hütehund.“

Nach RNZ-Informationen handelt es
sich um ein etwa zwei Jahre altes weib-
liches Rind, das bereits am 20. August
ausgebüxt ist – und damit schon deutlich
länger in den Wäldern unterwegs war als
bisher bekannt. Die Flucht begann auf
dem Hof des Landwirts, als das Rind zum
Schlachter verladen werden sollte. Es ist

über eine Absperrung gesprungen und hat
auf seiner Flucht mehrere Zäune nie-
dergetrampelt. In den folgenden Wochen
wurde der „Freigänger“ immer mal wie-
der in den umliegenden Wäldern gesich-
tet – bei Hirschhorn, Allemühl, Haag und
Mückenloch. Dort hat es sich offenbar von
Gras und Wasser ernährt. Alle Einfang-

Versuche des Landwirts scheiterten in
dem riesigen Gebiet. Nach einer Sich-
tung war das Tier meist schon längst wie-
der über alle Berge. Immer wenn es Men-
schen begegnete, nahm es nämlich schnell
Reißaus. Zuletzt war das Rind mit Zu-
stimmung der Jagdbehörde des Rhein-
Neckar-Kreises sogar zum Abschuss
freigegeben, doch auch diesem entkam es
nun – mit der Flucht zu den Schafen.

Silke Hartmann erklärt als Spreche-
rin des Landratsamtes, dass das Tier nicht
herrenlos war: „In solchen Fällen ist der
Besitzer dazu angehalten, das Tier aus
Tierschutz- und Tiergesundheitsgründen
wieder einzufangen.“ Dies betreffe ins-
besondere Jahreszeiten, in denen das
Futterangebot knapp werde und die Wit-
terungsverhältnisse schlecht seien. Ein-
fangversuche könnten sich äußerst
schwierig und potenziell gefährlich ge-
stalten. Deshalb könne es erforderlich
sein, dass der Besitzer professionelle Hil-
fe anfordert. Polizeisprecher Philipp
Kiefner berichtet, dass von dem Tier kei-
ne Gefahr für Dritte ausging. Dies zeigte
sich bei Begegnungen mit Menschen und
auch Straßen blieb das Rind wohl fern.

Wenn man sich aber auf vier bis fünf
Meter nähert, rennt es weg, berichtet
Schäfer Gimber. „Es muss nun erst ein-
mal ein paar Tage zur Ruhe kommen“,
meint er. Die Herde wird noch etwa vier
Tage vor Ort grasen. Wenn das Rind dann
eingefangen ist, soll es erst mal zurück in
den Stall gebracht werden. Dafür muss
es wohl betäubt werden, denn freiwillig
wird es wohl nicht mitkommen ...

Vom Wald auf die Weide: Das Rind suchte die Gesellschaft von Schafen. Foto: Thomas Schippl
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